Langsam fahren:

Wer ohne triftigen Grund den Verkehrsfluss durch zu langsames Fahren behindert, verstößt – außerhalb und innerhalb geschlossener Ortschaften – gegen §3 der StVO. Triftige Gründe können zum Beispiel schlechtes Wetter oder die allgemeine Verkehrslage sein. Verboten sind dagegen „erzieherische“ Maßnahmen oder „Dahinzuckeln“, um die schöne Landschaft vom Auto aus zu genießen. Grundsätzlich gibt es auf deutschen Straßen jedoch keine vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit.

Besuch in „Anlieger frei“ gekennzeichneten Gebieten:

Dieses Verkehrszeichen berechtigt neben Anwohnern auch Besucher und Lieferanten, die Straße zu benutzen.

Tempolimits in anderen Ländern:

Es gibt in einigen europäischen Ländern ganz besondere Geschwindigkeitsbeschränkungen, die viele deutsche Touristen nicht kennen und deshalb hohe Geldbußen riskieren. In Frankreich dürfen z.B. Fahranfänger, die ihre Fahrerlaubnis noch keine zwei Jahre haben, auf Landstraßen anstatt der sonst erlaubten 90 nur 80 km/h schnell fahren. Bei nasser Fahrbahn gelten diese Limits auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer. In Österreich darf in der Nacht von 22 bis 5 Uhr auf allen Autobahnen (außer der A1 Salzburg-Wien und A2 Wien-Villach) maximal 110 km/h gefahren werden und in Tschechien gilt vor allen Bahnübergängen immer Tempo 30.

